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Urs Beeler Gemeindeverwaltung Ingenbohl 
Postfach 7 Herrn Patrick Schertenleib 
6431 Schwyz Parkstrasse 1 

6440 Ingenbohl 

EINSCHREIBEN 

Finden eines MCS-gerechten Wohnobjekts - Ihre Schreiben vom 19.12.07 
und 11.1.08 sowie meine Anträge 

Brunnen, den 15. Januar 2008 

Sehr geehrter Herr Schertenleib 

Dass bei der Fb Ingenbohl auf schriftliche Anfragen erst nach vielen Wochen oder überhaupt 
nicht reagiert wird, ist nichts Aussergewöhnliches. Obwohl aktuell grippebedingt erkrankt, nehme 
ich zu Ihren beiden Schreiben wie folgt Stellung, damit man mir nicht — wie Sie es vermutlich 
gerne hätten — „Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht" vorwerfen kann: 

1. In Ihrem Schreiben vom 19.12.07 schreiben Sie: ,£>a wir diese Aufgabe (= Finden vonMCS-
gerechtem Wohnraum sehr ernst nehmen... "So? Was hat denn die Fb Ingenbohl die vergangenen 
Monate Positives in dieser Sache geleistet? NICHTS! Die Fb Ingenbohl betreibt seit Monaten 
gerichtsnotorisch nichts anderes als Rechtsverzögerung und —Verweigerung — und Sie kommen 

(*^ und behaupten allen Ernstes, Sie würden die Sache „sehr ernst" nehmen! 

2. Am 4. Dezember 2007 erlässt die Fb Ingenbohl eine Verfügung, worin das Wohngeld neu auf 
Fr. 800.- festgelegt wird. Von MCS-Erwähnung oder gar Berücksichtigung keine Spur. Aber Sie 
nehmen die Sache gemäss Schreiben vom 19.12.07 „sehr ernst". 

3. Meine Allergien und hochgradige Chemikaliensensibilität interessieren Sie in Tat und Wahrheit 
überhaupt nicht! (Beweise siehe oben). Das einzige, was Sie resp. Hure Behörde interessiert, sind 
möglichst tiefe Kosten. 

4. Obwohl Sie erst kurze Zeit bei der Gemeinde Ingenbohl tätig sind und frisch mit meinem Fall 
beauftragt, glauben Sie offensichtlich, Sie müssten das Rad neu erfinden. 
Die Abklärungen betr. Hotel Alpina wurden seinerzeit bereits schon durch die Fb Schwyz 
durchgeführt. Wenn Sie die Akten der vergangenen zwei Jahre studiert hätten, müssten Sie das 
wissen! Zum Thema „allergikergerechtes Hotelziramer" lege ich Ihnen „alte" Unterlagen der Fb 
Schwyz (von Herrn Cadetti) be i 
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Ferner verweise ich auf den Beitrag von Ramona Cattaneo und Marcel Beer von Tele Teil (in der 
Sendung „Aktuell" vom 14.6.07) zu diesem Thema. Sie können sich das Video im Internet 
ansehen. 

5. Es geht in der aktuellen Phase effektiv gar nicht um das MCS-Wohnprovisorium Hotel Alpina, 
sondern um das Finden eines festen MCS-gerechten Wohnobjektes! Ich benötigte nicht ein neues 
Provisorium oder Hotelzimmer, sondern vor allem viel mehr Fläche und ein sep. Eingang! 
Bevor jedoch ein Auszug aus dem Alpina möglieb ist, muss zuerst ein MCS-gerechtes Objekt mit sep. Eingang 
vorhanden sein. Daratf ist das Augenmerk zu legen! 

6. Welche Bedingungen ein. festes MCS-gerechtes Wohnobjekt zu erfüllen hat, ersehen Sie dem 
Arztzeugnis des Spezialisten, Herrn Dr. med. Martin H Jenzer, Hergiswil, vom 17.7.2006. Das 
Arztzeugnis „schadstofffreie Wohninsel" liegt Ihrer Behörde seit Sommer 2007 vor! Gemeinde-
Ingenbohl-typisch wird dieses Arztzeugnis seit Monaten ignoriert. Gleichzeitig wird auf der 
anderen Seite geheuchelt, dass man die Sache „sehr ernst" nehme. 

7. Weitere Darlegungen finden Sie unter www.mcs-haus.ch/ und www.csn-deutschland.de/ 
Nach diesen Kotierien gilt es, festen MCS-gerechten Wohnraum zu finden. 

Wichtig: zwei Anträge fürs Unterstützungsbudget Februar 2008 

Um Portkosten zu sparen und der Einfachheit halber, füge ich diesem Schreiben noch zwei 
Anträge an betr. dringender Übernahme von Gesundheitskosten/mediz. Hilfsmittel-

1. Arztrechnung Dr. Martin H. Jenzer vom 3.1.08 (siehe Beilage) im Betrag von Fr. 213.-. 
Ich bin auf die aufgeführten Präparate seit Jahren angewiesen. (Präparate wurden von der 
Fb Schwyz bezahlt als diese noch für mich zuständig war) Ich bitte die Ft. 213.- in mein 
Unterstützungsbudget Februar 2008 aiifzunehmen und direkt zu bezahlen. 

2. Krankheitsbedingt benötige ich spezielle Encasing-Bezüge. Kosten: ca. Fr. 700.- (gemäss 
Auskunft meines behandelnden Arztes, Herrn Dr. med. Peter Schmid vom 8.1.08). 
Arztzeugnis wird nachgereicht. Ich bitte den Betrag von Fr. 700.- ebenfalls im Februar-
Budget zu berücksichtigen und auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz, 
direkt zu überweisen. 

Zum Voraus besten Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Kopie an: Regierungsrat, Rechts- und Beschwerdedienst 

http://www.mcs-haus.ch/
http://www.csn-deutschland.de/
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Urs Beeler Germeinderat Ingenbohl 
Postfach 7 Herr Gemeindepräsident 
6431 Schwyz Urs Koller 

Parkstrasse 1 
  

 6440 Brunnen 

Gesuch um 1 Begleitschreiben für das MCS-Projekt (schadstoff­
freies Wohnen) 

Brunnen, 16. Januar 2008 

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident Koller 

Die Fürsorgebehörde der Gemeinde Ingenbohl resp. Abteilung Soziales ist mit dem Finden von 
MCS-gerechtem Wohnraum hoffnungslos überfordert. So, wie sich betr. Leute anstellen, dürfte 
auch die nächsten Monate kaum etwas Vernünftiges herausschauen. 

Es ist höchste Zeit, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Was MCS-gerecht bedeutet, ersehen 
Sie unter www.mcs-haus.ch/ Ich lege Ihnen einen Text-Entwurf für ein offizielles Begleitschrei­
ben der Gemeinde Ingenbohl vor. Damit wäre es möglich, potentielle Sponsoren für das Projekt 
anzuschreiben. Und mit genügend Geld kann das Ziel „schadstofEEteier Wohnraum" endlich 
realisiert werden. Mit gutem Willen und Unterstützung in Brunnen. 

Bitte helfen Sie mit, dass ich nach bald drei Jahren endlich den festen baubiologischen Wohn­
raum bekomme^ den ich krankheitsbedingt benötige. 

Im Voraus ganz herzlichen Dank für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilage: erwähnt 

Kopie an: Regierungsrat des Kantons Schwyz, Rechts- und Beschwerdedienst 

http://www.mcs-haus.ch/


Gemeindepräsident 
Parkstrasse 1, 6440 Ingenbohl-Brunnen 
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GEMEINDE 

I n g e n b o h l 
www.ingenbohl.ch 

Urs Koller 
Tel.x 
Fax. y 
E-Mail: 

Empfehlungsschreiben MCS-ProJekt (Text-Entwurf) 

Brunnen, 1. Februar 2008 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Herr Urs Beeler leidet unter einer hochgradigen multiplen Chemikaliensensibilität (MCS). Diese 
Erkrankung sowie sonstige Allergien wurden durch PD Dr. Peter Schmid-Grendelmeier, Leiter 
der Allergologischen Abteilung des Universitätsspitals Zürich und Dr. med. Martin H. Jenzer, 
Hergiswil, medizinisch bestätigt. Herr Dr. Jenzer studierte unter Prof. William Rea im EHC Dal­
las, der weltweit führenden Klinik auf diesem Gebiet. 

Aus persönlicher Betroffenheit und weil Herr Beeler sich auch für andere MCSIer engagieren 
will, hat er am 31. Dezember 2006 den „Verein MCS-Haus" gegründet mit dem Ziel, schadstoff-

f^ freien Wohnraum zu schaffen. Das MCS-Pionierprojekt sieht dabei zwei Vorgehensvarianten 
vor: A) ein schadstofffreies, kleines MCS-gerechtes Wohnobjekt zu bauen (vgl. Projektstudie 
von Dipl. Ing. M. G. Bumann) oder B) ein geeignetes bestehendes Haus zu kaufen und nach 
baubiologischen Kriterien zu renovieren. 

Das MCS-Projekt bedeutet für Herrn Beeler eine neue Lebensperspektive. Er hofft mit der Ver­
wirklichung seiner Pläne für sich und wertere MCS-betroffene Menschen eine lebenswerte 
Wohnumgebung schaffen zu können. 

Wir empfehlen Ihnen deshalb das Anliegen von Heim Beeler zu unterstützen. 

Für ihre Bemühungen danken wir Ihnen bestens 

Freundliche Grüsse 
Gemeinde Ingenbohl 

Der Präsident 

http://www.ingenbohl.ch


!"?sr -Sehr geehrter Herr Nievergelt 

Von: Waeber Roger BAG 
Gesendet: Donnerstag, 23. September 2004 15:01 
An: 'b__ievergelt@bIuewin.ch, 

Cc: Blunier Franziska BAG; Vassella Claudia BAG 
Betreff: AJlergikerammer 
Sehr geehrter Herr Nievergelt 

In Ergäraoing unseres Telefongespräches habe ich Ihnen die wesentlichen Punkte zusammengestellt, die 
beim Errichten von Allergikerzimmern in einem Hotel zu beachten sind. 

Ausgangslage 

Die bedeutendsten Allergien sind Allergien gegen natürliche Bestandteile (Proteine) in der Luft 
(Aeroallergene): Pollen von Bäumen (Birke etc.) und Gräsern (Beifuss etc.), Kot von Hausstaubmilben, 
Allergene von Haustieren mit Fellen, allen voran Katzen und Hunde, sowie Schimmelpilze. Weiter ist die 
Zimmerpflanze Reus benjaminus bekannt, die bei Latexallergikem Reaktionen auslösen kann. 
Entsprechend müssen in Allergikerzimmern Massnahmen getroffen werden, um diese typischen Allergene zu 
vermeiden bzw. möglichst zu reduzieren und gering zu halten. 

Detailiertere Informationen zu Allergien und Allergene im Innenraum sowie zu Mikrobiellen Verunreinigungen 
(Schimmel etc.) finden Sie z.B. in der Broschüre „Wohnen und Gesundheit"der Ärztinnen und Arzte für 
Umweltschutz: hüp:/AANm.baa.admin.ch/chemikal/qesund/d/buchwua.htm) 

AlfeigifeE:sfn#Pe__®neffi mit empfindlichen Schleimhäuten bzw. Atemwegen und oftauch empfindlicher Haut/ 
Entsprechend sind Belastungen der Raumruft mit Staub und Reizstoffen (toxisch initativ) oder 
geruehsintensiven Stoffen möglichst tief zu halten. Die empfundene Raumluftqualität sollte möglichst gut sein, 
die Luft als frisch empfunden werden. 

Massnahmen 

Allergene gering halten 
Im Wesentlichen durch Raumklimakontrolle - insbesondere Feuchtigkeit, s.u. (-»Schlüsselgrössefürdas 
Wachstum von Milben und Mikroorganismen), gute Zuluftqualität (-»Pollenallergene), sowie Massnahmen, 
wie sie bei Hausstaubmilbenallergikern bekannt sind (-»Milbenreservoire) 
• J_tilbendiehte Bezüge von Matratzen, sogenanntes Encasing (auch wenn Matrazen neu sind; sie 

f werden rasch *>esiede_$; wenn Duvets und Kissen selber nicht regelmässig gewaschen werden, auch 
dafür milbendichte Bezüge vorsehen. Zudem häufige Wäsche des Bettzeugs (Bezüge) bei mind. 60°C, 
aber das ist in einem Hotel sicher gegeben. 
(Die besten Tipps, welche Encasings sich in der Praxis bewähren (wegen schwitzen etc.), erfährt man 
von Betroffenen selber, z.B. über den Verein ATOPS, Postfach 418,4142 Münchenstein, Tel.061/631 
17 78). 

• Bettgestell muss eine gute, freie Luftzirkulation unter der Matraze erlauben 
• Glatter, gut wischbarer Bodenbelag 

Raumklima kontrollieren, qualitativ gute und hygienisch sichere Lüftungsanlage 
• Hygienebewusste Planung, Ausführung und Unterhalt der Raumlufttechnischen Anlage gemäss 

SWKI-Richtlinie 2003-5 „Hygiene an raumlufttechnischen Anlagen" (entspricht der Deutschen Richtlinie 
VDI6022) (http://www.swki.ch/ •» Bestellung Richtlinien); möglichst früher Einbezug Lüftungsplaner 

• Genügend hohe Frischluftwechselraten sichersteilen; Umluftbetrieb eher ungeeignet; 
Aussenluftfassung geeignet platzieren; höhere Filterqualität als üblich verwenden (z.B. F7) und 
genügend häufige Filterwechsel vorsehen (verschmutzte Filter beeinflussen Qualität Zuluft negativ, 
auch wenn Druckabfallkriterium noch nicht erreicht ist); Filter müssen immer trocken bleiben (Lösung 
z.B. mit Defroster vor Filter bzw. Erdregister) 

• Raumklima: Raumtemperatur möglichst nicht über 21 Grad Celsius (hohe Raumlufttemperaturen 
führen zu einer deutlich schlechteren empfundenen Raumluftqualität, zu einer als _zu trocken" 
empfundenen Raumluft und zu vermehrten unspezifischen respiratorischen Beschwerden) 

• Schlüsselfaktor Feuchtigkeit Baufeuchte gut auslüften; Nutzungsbedingte Feuchtigkeit sollte bei 
sorgfältig geplanter und ausgeführter Lüftung (s.o.) problemlos abgeführt werden, so dass die 
Feuchtekontrolle gewährleistet ist Problem der „trockenen Luft": Räume nicht überheizen (s.o.), 
Belastung durch Staub und Reizstoffe gering halten, an kalten Wintertagen Luftwechselrate reduzieren. 

ffle://C:\Doki_mente%20und%20Ei_stellungente 07.02.2006 

mailto:b__ievergelt@bIuewin.ch
http://www.swki.ch/
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Auf Befeuchtungsanlage in der RLT möglichst verzichten (ggf. dezentral, individuell, von Fall zu Fall 
Verdunster einsetzen, falls überhaupt nötig) 

• Möglichst wenige „Staubfänger" 

Schadstoffe aus Baumaterialien und Einrichtungsgegenständen minimieren (Emissionsreduktion) 
• Möglichst mineralisch fahren; am Besten Anstriche aus Silikatfarben 
• Grossflächige Verklebungen weitgehend vermeiden 
• Produkte mit Gütezeichen, die (auch) eine Prüfung und Begrenzung der Emissionen flüchtiger Stoffe 

beinhaltet, bevorzugen 
• Möglichst wenige potentielle Formaldehydquellen; Holzwerkstoffe mit möglichst geringen 

Formaldehydemissionen 
• Vorsicht mit „natürlichen" Baustoffen: Produkte auf der Basis von trocknenden ölen können 

problematisch sein! 

Massnahmen im Hinblick auf Nutzung treffen 
• Generell Rauchverbar, Rauchen nur in physisch und lüftungstechnisch abgegrenzten Raucherräumen; 

keine Verfrachtung von Luft aus Raucherräumen in andere Räume 
• Kontrolle und Unterhalt der Lüftungsanlage muss auf jeden Fall gewährleistet sein (s.auch oben, 

SWKI2003-5) 
• Reinigung: bei Planung berücksichtigen, damit möglichst keine/wenige schlecht zu reinigenden Steilen 

vorhanden sind; häufige Staubreinigung der glatten Oberflächen, am Besten mit feuchten 
Mikrofasertüchem/-mops; keine parfümierten Reinigungsmittel, Lufterfrischer etc. verwenden 

• Verträgliche Produkte für die Körperhygiene werden Betroffene meist selber dabeihaben; was vom 
Hotel zur Verfügung gestellt wird, muss aber ebenfalls möglichst verträglich sein und frei von typischen 
Kontaktallergenen 

• Allergiker haben nicht selten auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten; vor allem Pollenallergiker leiden 
häufig unter Kreuzreaktionen die durch bestimmte Nahrungsmittel. Ein Hotel mit Allergikerzimmern 
müsste daher in der Küche auf die typischen Nahrungsmittelunverträglichkeiten achten und 
entsprechend sinnvolle Massnahmen treffen. 
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Ein besonderes Problem stellen Katzenallergene dar (wenn auch nur für starke Katzenallergiker). Diese 
halten sich lange in der Luft, werden über die Kleidung von Personen, die in einem Haushalt mit Katzen 
wohnen, rasch überallhin eingeschleppt Ob und wie man dies vermeiden könnte, ist unklar- auch, inwieweit 
die aufgeführten Massnahmen bereits zu einer Vermeidung beitragen. 

Jedoch ist klar Mit der Umsetzung dieser Massnahmen hätte man das heute Sinnvolle und Mögliche getan 
und könnte glaubwürdig von Allergikerzimmern sprechen, ohne dass das nur eine Worthülse ist. Wir würden 
ein derartiges Engagement natürlich sehr begrüssen! 

Mit freundlichen Grüssen 
Roger Waeber 

Bundesamt für Gesundhei t 
Abte i lung Chemikalien 
Sekt ion Chemie und Toxikologie 
Roger Waeber 
CH-3003 Bern 
Büro:Stationsstrasse 15, 3097 Liebefeld 
Telefon +41 (0)31 323 06 38, Fax +41 (0)31 322 97 00 
E-Mail: roqer.waeber@baq.admin.ch 
Internet: www.bagchem.ch 

Ursprüngliche Nachricht 
Von: Beat Nievergelt GmbH [mailto:b.nievergeltBbluewin.ch] 
Gesendet: Mittwoch, 22. September 2004 13:54 
An: bag-chem@bag.admin.ch 
Betreff: Allergikerzimmer 

ffle://C:\Dokiunente%20und%20Emstelhmgen^ 07.02.2006 
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Sehr geehrter H e n Nieverge.: 

Sehr geehrter Herr Weber 

Wir sind am Projekt für ein Hotel. Die Bauherrschaft möchte einige Zimmer als 
Allergikerzimmer erstellen. Gibt es dafür einen definierten Standard? Für Ihre 
Bemühnungen danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Beat Nievergelt 

Beat Nievergelt GmbH 
Dipl. Architekt ETH/SIA 
Wachtelstr. 20 
8038 Zürich 
T. 01 482 45 12 
F. 01 482 45 30 
b.nievergelt@bluewin.ch 
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellunqen/bwo-vst/Lokale% 
20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/OLK2F/www.nieverqelt-architekt.ch 

(#**> 

ffle://C:\Dokximente%20und%20Eimtellimgen\carlo.carletti\Lokale%20Einstellungen... 07.02.2006 

TBRSliMU__k^va_anCaleta.doc Verena SlelnertF /.Fehnjarzooe" 

mailto:b.nievergelt@bluewin.ch
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellunqen/bwo-vst/Lokale%
http://www.nieverqelt-architekt.ch
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Urs Beeler Universitätsspital Zürich 
Postfach 7 Leiter Allergtestation 
6431 Schwyz Herrn PD Dr. med. 

Peter Schmid-Grendelmeier 
Tel 041 825 60 02 Gloriastrasse 31 
Natel 079 503 18 19 8091 Zürich 

Gesuch um 1 Arztzeugnis für Encasing-Bezüge (notwendig für die 
Kostenübernahme durch die Fb Ingenbohl) 

Brunnen, 16. Januar 2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Schmid 

Gerne beziehe ich mich auf unser TeL-Gespräch vom 8.1.08 und ersuche Sie, mir 1 Arztzeugnis 
betr. Encasing-Bezügen (für Bett, Duvet, Kissen) zu machen, das ich dann der Fb Ingenbohl zur 
Kostenübernahme einreichen kann. 

Im Voraus ganz herzlichen Dank für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilage: erwähnt 



Luzerner Handbuch zu den SKOS-Richtlinien 
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C.1.1.6 Medizinisch indizierte Transporte 
Ungedeckte Transportkosten können subsidiär zur Krankenkasse/zu anderen Versicherem als Krank­
heitskosten zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden, wenn die Transporte in 
der Schweiz erfolgen und im Zusammenhang mit einem Notfall (Krankenwagen, Rettungsfahrzeug) 
entstanden sind oder auf einen von ärztlicher Seite notwendigen Transport mit Krankenwagen zurück­
zuführen sind. Transportkosten, die mit einer medizinischen Behandlung in Zusammenhang stehen, 
können allenfalls im Rahmen der behinderungsbedingten Mehrkosten zu Lasten der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe übernommen werden. 

C.1.1.7 Medizinisch indizierte Hilfsmittel 
Unter dem Begriff Hilfsmittel sind z. B. Matratzen, Kissenüberzug bei Hausstauballergie und orthopä­
dische Spezialschuhe zu verstehen. Mit entsprechendem ärztlichem Zeugnis, kann die Übernahme 
der Kosten von Hilfsmitteln bei der IV-Stelle Luzern beantragt werden. Alle Personen, die medizini­
sche Hilfsmittel benötigen, sind berechtigt, eine Übernahme durch die IV zu beantragen. Werden die 
Kosten durch die IV übernommen, hat der Patient einen Selbstbehalt pro Hilfsmittel zu tragen. Dieser 
Selbstbehalt ist zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu übernehmen. Pro Jahr werden maximal 2 
Paar orthopädische Spezialschuhe finanziert (Tragdauer beträgt 1 Jahr). 

Lehnt die IV eine Kostengutsprache ab, muss eine Kostenübemahme durch die Krankenkasse abge­
klärt werden. Wenn keine Beteiligung durch IV oder KK besteht, ist in der Regel mindestens V_ des 
Betrages vom Klienten selbst zu übernehmen. 

C.1.1.8 Diätkosten 
Bei ärztlich verordneter Diät kann bei Vodiegen eines Arztzeugnisses oder eines Diabetes-Ausweises 
ein bedarfsabhängiger Zuschlag von maximal Fr. 175.—/Monat zu Lasten der wirtschaftlichen Sozial­
hilfe übernommen werden. 

=> Vergleiche Anhang 17 

C.1.1.9 Augenkontrolle 
Kosten von Augenkontrollen und Sehtests, die bei Optikern durchgeführt werden, können alle zwei 
Jahre zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen werden. 

C.1.1.10 Brillen, Kontaktlinsen und -mittel 
Für ein Brillengestell werden maximal Fr. 200.- alle 5 Jahre zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe 

< übernommen. Übernahme der Kosten für Brillengläser oder Kontaktlinsen nach Abzug der Leistungen 
der Krankenkasse maximal alle 5 Jahre - für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr jährlich 
gemäss KVG. 
Aus Kostengründen werden keine Monatslinsen übernommen. Bei ärztlicher Indikation sind die Kos­
ten zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu übernehmen. 

C.1.1.11 Fitness-Abonnement 
Ausnahmsweise können aufgrund medizinischer Indikation und bei Vorliegen eines ärztlichen Zeug­
nisses die Kosten für ein Fitness-Abonnement (Fitness-Center) finanziert werden. Dabei ist das kos­
tengünstigste Angebot die Regel. 
Bei dieser Leistung handelt es sich um eine situationsbedingte Leistung. Leistungen der Krankenkas­
se sind geltend zu machen und die Klienten haben in der Regel eine Eigenleistung von Fr. 100.- zu 
übernehmen. 
Die Kosten-Übernahme wird vorerst nur für ein halbes Jahr bewilligt, auch wenn mit einem Jahres­
abonnement ein grosser Rabatt verbunden wäre. 

2. überarbeitete Auflage Kapitel C 
Ausgabe 4.0 vom Dezember 2006 Seite 2 




